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Wir, die Gemeinde Geroldshausen, sind Mitglied der  
Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden. 
 
 

 
 
Rathaus Geroldshausen jeden  

1. Samstag im Monat geöffnet 
 

Die nächste Samstagssprechstunde des  
Bürgermeisters findet am 4. Juni 2022 von 
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Rathaus Gerolds-
hausen statt. 
 
 

Einwohnermelde- und Passamt  
im Rathaus Kirchheim einmal im Monat 

am Samstag geöffnet 
 

Nächster Termin am Samstag, 4. Juni 2022 
von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr 

 

Auch am Samstag können Termine nur nach 
vorheriger Vereinbarung wahrgenommen 
werden. Bitte rufen Sie uns an: Tel. 09366 
9061-0. 
 

Bitte beachten Sie:  
Am darauffolgenden Montag, 06.06.2022 
bleibt das Einwohnermeldeamt dann ge-
schlossen.  
 

Zum Vormerken: Der nächste Termin der 
Samstagsöffnung ist am 02.07.2022. 
 
 

MÜLLABFUHRTERMINE 
 

Restmülltonne:   Sa. 11.06.!, 24.06.  
Biotonne:   03.06., Sa. 18.06.! 
Blaue Papiertonne: Freitag, 03.06. 
Gelbe Tonne:  Mittwoch, 08.06.! 

 
Schließung des Rathauses am  

17. Juni 2022 wegen Arbeiten an  
der Elektroverteilung 

 
Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der 
Elektroverteilung im Rathaus Kirchheim muss 
dieses am Freitag den 17. Juni ganztägig ge-
schlossen werden. Nachdem der Strom im 
gesamten Rathaus abgestellt werden muss, 
ist die Verwaltung an diesem Tag auch nicht 
telefonisch erreichbar. 
 
Wir bitten um Verständnis. 
 
 

Informationsveranstaltung 
für Bürgerinnen und Bürger 

zur Grundsteuerreform 
 
Inhalt: Das Bayer. Grundsteuergesetz und 
die Abgabemodalitäten der Grundsteuer-
erklärung.  
 
Termin: 20.06.2022 17:00 Uhr  

(Einlass ab 16:00 Uhr) 
Ort:   Congress Centrum Würzburg 
  Pleichertorstraße 
  97070 Würzburg 
 
 

Herausgeber: Gemeinde Geroldshausen 
 

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt: 
Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger der Gemeinde Gerolds-
hausen, 
 
Ende April hat das Netzwerk-
Treffen der Seniorenvertretun-
gen des Landkreises Würzburg 

diesmal in Geroldshausen in der Sportgast-
stätte stattgefunden. Dabei durfte ich die Se-
niorenarbeit in unserer Gemeinde vorstellen. 
Bei der Vorbereitung bin ich zunächst davon 
ausgegangen, dass wir nur den Seniorenkreis 
Geroldshausen – Moos haben. Beim näheren 
Nachfragen berichteten zahlreiche Bürgerin-
nen und Bürger begeistert von Treffen für 
Seniorinnen und Senioren, die nicht nur für 
Geroldshäuser und Mooser in unserer Ge-
meinde angeboten werden. (Lesen Sie dazu 
mehr in dieser Ausgabe des Mitteilungs-
blatts.) Bemerkenswert bei dieser Veranstal-
tung war aber auch die Frage nach dem Alter 
der Sporthalle bzw. der Sportgaststätte. Es 
wurde vermutet, dass diese max. 5 Jahre alt 
sind, weil sie so „gut in Schuss“ sind. Tat-
sächlich ist das Gebäude 19 Jahre alt und 
wird nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit der 
Mitglieder des Sportvereins gepflegt und in 
Stand gehalten. Dies ist besonders interes-
sant, weil andere Sporthallen mit Vereins-
gaststätten auf Kosten der Kommunen unter-
halten werden. Deshalb bedanke ich mich an 
dieser Stelle - auch im Namen des Gemein-
derats - nicht nur beim SV Geroldshausen 
sondern auch bei den vielen anderen Bürge-
rinnen und Bürgern für ihr ehrenamtliches 
Engagement. Ihre Tätigkeit macht unsere 
Gemeinde lebenswert! 
 
Am 29.04.2022 hat die Bürgerversammlung 
für das Jahr 2021 stattgefunden. Dabei wur-
den die Ziele einer Bürgerversammlung, der 
Haushalt 2021 und Themen rund um die Ge-
meinde Geroldshausen vorgestellt. Anschlie-
ßend wurde darüber berichtet, was aus den 
Anregungen der letzten Bürgerversammlung 
geworden ist und auch wenige neue Anre-
gungen protokolliert. Diese werden in einer 
der nächsten Gemeinderatssitzungen behan-
delt.  
 
Mitte Februar diesen Jahres hatte das Baye-
risches Landesamt für Denkmalpflege mitge-
teilt, dass die vorliegenden Angebote zu der 

Renovierung der beiden Bildstöcke in 
Moos geprüft wurden und auskömmliche An-
gebote vorliegen. Auf Antrag hat der Bezirk 
Unterfranken wenige Tage später mitgeteilt, 
die Unterfränkische Kulturstiftung sei mit dem 
vorzeitigen Maßnahmenbeginn einverstan-
den. Daraufhin hatte die Verwaltung einen 
Erlaubnisantrag zur Restaurierung beim LRA 
Würzburg gestellt. Mitte April wurden nun 
auch diese Erlaubnisse erteilt. Somit konnte 
der Gemeinderat in der Mai-Sitzung die Firma 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot beauftra-
gen. Auf Grund der zahlreichen Spenden und 
der Förderung der Unterfränkischen Kultur-
stiftung entstehen für die Gemeinde Gerolds-
hausen keine Kosten. Nochmals vielen herz-
lichen Dank an die Spender und die Unter-
fränkische Kulturstiftung! 
 
Über dem kleinen und dem großen Flachdach 
des Neubaus „Kindergarten Zauberbähn-
le“ wurden Notdächer errichtet und Trock-
nungsgeräte aufgestellt. Die Feuchtigkeit hat 
an einzelnen Stellen bis zu 46 % betragen. 
Anfang Mai haben die Messungen des Gut-
achters ergeben, dass auch das große 
Flachdach abgetrocknet ist und die Folien 
wieder aufgebracht werden können. Als 
nächstes soll zeitnah die Attika errichtet wer-
den, damit auch über die Seitenwände kein 
Regenwasser mehr ins Gebäude eindringt. 
Die Innenausbauarbeiten (Einbau Aufzug, 
Isolierung, …) gehen voran bzw. sind abge-
schlossen. 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung wurde um 
eine Woche auf 21.05.2022 verschoben. 
Wenn alles wie geplant läuft, wird in dieser 
Sitzung eine konkrete „Verkehrliche Aufga-
benstellung (VAST)“ zum Bahnhofsumbau 
Geroldshausen der Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft vorgestellt und ggf. beschlossen. 
 
Mit dem Verblühen der Kastanienblüten geht 
der Frühling langsam zu Ende. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Start in den Sommer! 
 
Ihr 
 
Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister 
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Infektionsschutzkonzept für Besucher der Geschäftsstelle der VG Kirchheim 
(Stand: 17.05.2022) 

 
Das Infektionsschutzkonzept beruht auf der Beurteilung zur Gefährdung durch den Coronavirus 
SARS-Cov-2 sowie auf Art. 53 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung.  
Wir verweisen zudem auf den FAQ-Katalog des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege, zu finden unter: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen. 
Hierin können alle Informationen abgerufen werden. Die Regelungen zum Infektionsschutz sind 
weitgehend aufgehoben. Maßgeblich ist -bei Ausfertigung dieses Konzeptes- die 16. Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Sie gilt bis einschließlich 28.05.2022. 
Ab dem 29.05.2022 gilt daher für die Geschäftsstelle der VG Kirchheim nachfolgendes 
Infektionsschutzkonzept: 
Die Dienststelle ist für den allgemeinen Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten werktags 
von Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Der Besuch der Geschäftsstelle ist 
ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. 
Für die Servicezeiten donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr und zu der einmal monatlichen 
Servicezeit am Samstagvormittag ist für den Bereich des Einwohnermelde- und Passamtes 
(Zimmer 1) weiterhin eine Terminvereinbarung erforderlich.  
Termine sind vorzugsweise telefonisch unter 09366 – 9061 Durchwahl -15 oder -17 oder per Mail 
an: verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de zu vereinbaren. 
Der Einlass in das Gebäude erfolgt nach Betätigung der Klingel durch den elektrischen Türöffner 
einzeln. Bei zu starkem Besucheraufkommen steht vor dem Gebäude ein Wartebereich mit 
Sitzmöglichkeit zur Verfügung. 
Zwischen den Beschäftigten und/oder betriebsfremden Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 
m einzuhalten.  
Für betriebsfremde Personen gilt für die Dauer ihres Aufenthalts eine Maskenpflicht, sofern 
zwischen zwei Personen ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
In diesem Fall sind mindestens medizinische Mund-Nase-Schutze zu tragen, empfohlen wird das 
generelle Tragen von Masken mit FFP2-Standard innerhalb des Gebäudes. 
Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit.  
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind betriebsfremde Personen, welche durch ein ärztliches 
Attest nachweisen können, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind. 
Es besteht ein Ausschluss für folgenden Personenkreis:   

 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,   
 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,   
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes).   

 
Betriebsfremde Personen werden per Aushang auf das Infektionsschutzkonzept hingewiesen.  
 
Dieses Konzept tritt am 29.05.2022 in Kraft.   
  
Kirchheim, 17.05.2022 
  
 
 
Björn Jungbauer, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Bericht aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 12.04.2022: 
 
Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig 
gefasst wurden. 
 
Kindergärten Zaubernest und Zauberbähnle: Belegung der Kindergärten ab Herbst 2022 und Fi-
nanzsituation, Bericht Simon Kuttenkeuler (geschäftsführenden Vorstand des ElisabethenHeim 
Würzburg e.V.) – Information 
 
Der ElisabethenHeim Würzburg e. V. ist seit 01.01.2022 neuer Träger des Kindergarten Zaubernest. Er 
hat auch für den neuen Kindergarten Zauberbähnle die Trägerschaft übernommen. Auf Grund des Trä-
gerwechsels waren die bisherigen Anmeldungen nicht mehr gültig. Die Eltern wurden im Mitteilungsblatt, 
Ausgabe Nr. 2, März 2022, gebeten, eine neue verbindliche Anmeldung für das kommende Kindergarten-
jahr (September 2022 bis August 2023) anzugeben. 
 

Herr Kuttenkeuler stellt anhand von Folien den Belegungsplan, Stand 11.04.2022, für die Kindergärten 
Zaubernest und Zauberbähnle vor: 
 

 

 

 
 

Es wird unterschieden zwischen Krippengruppen, Übergangsgruppe (Kinder von 2 Jahren bis zum Schul-
alter) und die Kindergartengruppen. Herr Kuttenkeuler stellt fest, dass für das nächste Kindergartenjahr 
2022/2023 zu viele Kinder im Kinderkrippenalter jedoch zu wenige Kindergartenkinder angemeldet sind. 
Die derzeitigen Krippenkinder wechseln zum Teil, ab September 2022 in die Kindergartengruppen. Durch 
die Eingewöhnung von bis zu 10 Kindern, ist es nicht möglich, die beiden Krippengruppen bis Dezember 
2022 komplett zu belegen. Spätestens im März 2023 kommen die letzten Kinder in die Krippe. Die Kin-
dergartengruppen im alten Gebäude sind fast komplett belegt. Die dritte zur Verfügung stehende Kinder-
gartengruppe im Neubau wird vorerst nicht eröffnet. Im September 2022 werden also zunächst zwei  
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Krippengruppen, eine Übergangsgruppe (mit Kindern vom Krippenalter bis zum Kindergartenalter) und 
zwei Kindergartengruppen, die noch nicht voll belegt sind, eingerichtet.  
 

Die Belegung der Gruppen ändert sich schnell, oft bereits innerhalb eines Jahres. So kommen Krippen-
kinder hinzu und Kinder aus der Übergangsgruppe rücken in die Kindergartengruppen nach. Deshalb 
würde er zunächst keine auswärtigen Kinder für die Kindergartengruppe annehmen, weil die beiden Kin-
dergartengruppen fast voll belegt sind. Es seien aber nicht ausreichend Kinder für die dritte Kindergarten-
gruppe im Kindergarten Zauberbähnle vorhanden.  
 

Herr Kuttenkeuler sieht momentan noch das Problem, dass jeder unbelegte Platz auch ein Defizit insbe-
sondere wegen der Personalkosten bedeutet. Er ergänzt, dass eine Kapazität von insgesamt 114 Plätzen 
(mit vorhandener Übergangsgruppe) vorhanden ist. Belegt sind in dem Kindergartenjahr 2022/2023 der-
zeit ca. 81 Plätze. 
 

Eine GR´in will wissen, ob in der Übergangsgruppe nur neu angemeldete Kinder aufgenommen werden. 
Dazu antwortet Herr Kuttenkeuler, dass dies gemischt sei; also Kinder, die bereits in den Kindergarten 
Zaubernest gehen bzw. Kindern, die neu in den Kindergarten kommen. 
 

Er erläutert auch kurz die Aufschlüsselung des Personals pro Gruppe: 

 
 

Zurzeit ist Herr Kuttenkeuler auf der Suche nach einer Ergänzungskraft ab September 2022. Auch muss 
noch besprochen werden, ob eine Fachkraft aus der Elternzeit im September/Oktober 2022 startet. 
 

Der Personalschlüssel liegt derzeit bei 10,1 bzw. 10,2, so wie es auch vorgesehen ist. Er gibt zu beden-
ken, dass die Eltern momentan im Vergleich zu anderen Kindergärten vor allem nachmittags sehr niedrig 
buchen. Das kann auch ein Defizit bedeuten, wenn sich das nicht ändert. Evtl. lag bisher die Ursache an 
Corona. Dazu äußert sich ein GR, dass auch die Nachmittagsangebote im Kindergarten wieder attraktiver 
gestaltet werden sollten, damit Buchungen der Eltern erfolgen. Herr Kuttenkeuler erklärt, dass dies schon 
in Bearbeitung sei. Des Weiteren weist er darauf hin, dass jetzt auch wieder gruppenübergreifend gearbei-
tet werden kann, was es einfacher macht, Nachmittagsangebote anzubieten. 
 

Eine GR´in fragt nach, wie es sich verhält, wenn aus einer Familie ein Kind in der Krippe oder in der 
Übergangsgruppe im neuen Gebäude eingeteilt sei und das andere Kind in der Kindergartengruppe im 
alten Gebäude. Dazu erklärt Herr Kuttenkeuler, man versuche, darauf zu achten, dass Geschwisterkinder 
im selben Gebäude untergebracht sind. Allerdings wird dies nicht immer möglich sein. Er meint, es könne 
für das Geschwisterkind auch interessant sein, sich mal das andere Gebäude anzuschauen, während der 
Bruder oder die Schwester dort abgegeben wird. 
 

Herr Kuttenkeuler lobt die Kindergartenleitung Frau Fleißner, die einen guten - wenn auch nicht immer 
ganz einfachen - Job macht. Sie arbeitet sehr gewissenhaft und gibt gute Denkansätze für die Verfah-
rensweise z. B. auch während der Coronazeit.  
 

Ein GR merkt an, dass der neue Kindergarten mit zwei Gruppen beginnt. Er fragt nach, wann denn mit der 
Belegung aller drei Gruppen zu rechnen wäre. Herr Kuttenkeuler antwortet, dass nach derzeitigem Stand 
im September 2023 damit zu rechnen sei. Das Neubaugebiet habe natürlich auch Einfluss auf die Anzahl 
der Kinder. 



Gemeinde Geroldshausen            Seite 6 
 
Ein GR teilt mit, dass er von mehreren Eltern die Mitteilung bekam, dass im Kindergarten Küchenutensi-
lien (z. B. Taschentücher, Küchenrollen) rationalisiert bzw. komplett eingespart werden. Das wurde auch 
einem anderen Mitglied aus dem Gremium zugetragen. Dies sollte mit den Eltern evtl. über die Kindergar-
tenleitung oder schriftlich geklärt werden. Dazu führt Herr Kuttenkeuler aus, dass dies nicht der Wahrheit 
entspricht. Natürlich wird das in Kindergärten sehr oft so gehandhabt, dass alle Eltern mal Taschentücher 
für die Kindergartengruppe mitbringen sollen. Aber es fehlt auf keinen Fall Küchenrolle oder sonstige Kü-
chenutensilien. Es wurde lediglich die ein oder andere Zeitschrift abbestellt. 
 

Ein anderes Gemeinderatsmitglied merkt an, dass es beim Personal wohl Unstimmigkeiten gibt und die 
Leitung auch nicht immer zuvorkommend sei. Des Weiteren ist nicht bekannt, ob es eine Stellvertretung 
der Kindergartenleitung gibt. Von diesen Problemen wusste Herr Kuttenkeuler noch nichts; er wird des-
wegen auf jeden Fall nachhören. Es sei aber auch klar, dass das Team nicht mehr so komfortabel be-
stückt wie vorher ist. Es würden zwei Stellen fehlen. Auch würden – wie in anderen Kindergärten üblich - 
nicht mehr in jeder Gruppe wie bisher drei, sondern nur noch zwei Kräfte eingeteilt. Vielleicht macht sich 
auch das bei der Stimmung bemerkbar. Frau Fleißner spricht sich mit der Kindergartenleitung Frau Maier 
aus Giebelstadt ab und bildet so ein 2-er Team. Ein GR sieht Corona als Hauptgrund für die schlechte 
Stimmung bei den Eltern und beim Personal. Dadurch mussten die Kinder öfters daheim betreut werden, 
was für berufstätige Eltern auch nicht immer ganz einfach ist. Es mussten vom Personal immer die 
Coronaregeln beachtet werden wie z. B. kein gruppenübergreifendes Arbeiten, das häufige Testen der 
Kinder usw. 
 

Der Vorsitzende will wissen, ob eine Rückmeldung für das 1. Quartal 2022 gegeben werden kann, wie 
sich die Finanzen - insbesondere wegen des Defizits - entwickeln. Dazu antwortet Herr Kuttenkeuler, dass 
es wegen des Neubaus des Kindergartens Zauberbähnle und die Inbetriebnahme ab Herbst 2022 schwie-
rig ist, eine Vorhersage zu treffen. Hinzu kommt auch die Eingewöhnungsphase der Kinder von Septem-
ber 2022 – Dezember 2022, bei der weniger Kinder aufgenommen werden können. Auch hängt das Defi-
zit von den weiteren Buchungszeiten der Eltern ab.  
 

Ein Mitglied aus dem Gremium hakt nach, ob Kinder in andere Kindergärten abgewandert sind. Bisher hat 
Herr Kuttenkeuler davon keine Mitteilung von der Leitung bekommen. Eine GR´in teilt mit, dass nach den 
Beratungen zum Bedarf des Neubaus 10 – 11 Kinder in den Waldkindergarten abgewandert seien.  
 

Ein anderes Mitglied aus dem Gremium will wissen, ob es evtl. nachmittags auch keinen Betreuungsbe-
darf gebe. Eine Gemeinderätin antwortet, dass in Geroldshausen wohl nachmittags noch anderweitig die 
Betreuung z. B. durch Großeltern geregelt werden kann. Sie regt an, ob es möglich wäre, an einzelnen 
Tagen keine Nachmittagsbetreuung anzubieten, um das Defizit z. B. bei den Personalkosten zu verrin-
gern. Dazu äußert sich Herr Kuttenkeuler skeptisch, da es schwierig sei, bestimmte Tage rauszusuchen, 
die evtl. dann doch gebraucht werden. Momentan wird überlegt, die Nachmittagsangebote z. B. nur in ei 
nem der beiden Kindergärten durchzuführen. 
 
Kindergarten Zauberbähnle: Erstausstattung - Information, Beschluss 
 

Für den neuen Kindergarten Zauberbähnle wird eine Grundausstattung benötigt. Die Kindergartenleitung 
hat dazu in Absprache mit dem ElisabethenHeim Würzburg e. V. und der Gemeinde Geroldshausen fol-
gende Kostenschätzung übermittelt: 
 

Kreativmaterial       900,00 € 
Spielmaterial     3.500,00 € 
Musik & Bücher       900,00 € 
Bewegungsmaterial    3.000,00 € 
Garten      2.000,00 € 
Erste Hilfe etc.       600,00 € 
Küche      1.300,00 € 
Aufbewahrung       200,00 € 
Möbel         900,00 € 
Sonstiges     1.700,00 € 
Gesamt Brutto  15.000,00 € 
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Hierzu erläutert Herr Kuttenkeuler, was mit dem Begriff „Möbel“ als Ausstattung gemeint ist. Und zwar 
nicht der Tisch oder die Stühle, sondern z. B. eine „Knuddelecke“ oder Podeste. 
 

Ein GR will wissen, ob die Ausstattung für alle 3 Gruppen ist, weil bis Ende des Jahres nur 2 Gruppen 
bestehen. Herr Kuttenkeuler bejaht die Ausstattung für 2 Gruppen. 
 

Die Verwaltung bittet um Zustimmung dieser Beschaffung. Die Ausgaben sind im Haushalt 2022 berück-
sichtigt. 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltung, die Erstausstattung für den neuen Kindergarten Zauberbähnle in Absprache mit der Kinder-
gartenleitung zu beschaffen. 
 
Antrag der Kath. Kirchenverwaltung, Geroldshausen, auf Zuschuss zur Dachsanierung –  
Information, Beschluss 
 

Mit Schreiben vom 30.04.2021 beantragte die Kath. Kirchenverwaltung Geroldshausen für die Kath. Kir-
chengemeinde Geroldshausen einen Zuschuss für dringende Dach-Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 
2022. Das Schreiben liegt dem Tagesordnungspunkt bei. 
 

Am 02.04.2022 hat Kirchenpfleger Roland Glaser per E-Mail wie folgt ergänzt: 
 

„[…] Sie haben mich hinsichtlich unseres Antrags auf einen Zuschuss für die Sanierung der Kirchenanlage 
vom 30.04.2021 angesprochen. Sie fragten an, ob der Antrag in ein anderes Haushaltsjahr verlegt werden 
kann. 
 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir auf den Zuschuss, in Höhe von 
17.000 EUR, angewiesen sind. Im Hinblick auf die aktuelle schwierige finanzielle Situation der Gemeinde 
Geroldshausen können wir jedoch folgendes vorschlagen: 
 

In Ergänzung zu unserem Antrag könnte der Zuschuss auf dieses und das nächste Haushaltsjahr hälftig 
verteilt werden. Wir würden dann die andere Hälfte zwischenfinanzieren. 
 

Mit dieser Maßnahme können wir die Generalsanierung der Kirche zum Abschluss bringen. Der Bestand 
der Kirchenanlage ist damit auf Jahrzehnte hinaus gesichert. Was auch für die politische Gemeinde von 
Vorteil ist (z.B. Ausweichquartier Kindergarten im Pfarrheim). 
 

Aufgrund der verschlechterten Finanzlage der Diözese ist dies aus meiner Sicht die letzte Gelegenheit für 
eine größere Baumaßnahme. 
 

Wir hoffen auf eine positive Entscheidung“ 
 

Ein GR hakt nach, ob die angegebenen Gesamtkosten noch aktuell sind. Hierzu antwortet Herr Glaser, 
dass das Architekturbüro beauftragt wurde, vorab die Kosten nochmals zu prüfen. Bisher sehen die Kos-
ten realistisch aus. Endgültig sieht man die Kosten allerdings erst bei der Angebotseinholung. 
 

Herr Glaser erläutert den Hintergrund zum verdeckten Schaden erläutern. Der Bauschaden stammt von 
der letzten Sanierung. Inzwischen hängen die angebrachten Platten durch und die Dampfbremse kann 
das Durchdringen der Feuchtigkeit nicht mehr verhindern. An einer Stelle ist die Decke ständig nass und 
wird nicht mehr trocken. Allerdings ist bisher die Tragfähigkeit noch nicht gefährdet. 
 

Der Vorsitzende fragt den Kämmerer Herr Schäffner, ob die Kosten bereits in den Haushalt mit aufge-
nommen sind. Das bejaht Herr Schäffner. 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Gewährung eines Zuschusses zu den im Antrag der Kath. Kirchenverwal-
tung benannten Sanierungsmaßnahmen i. H. v 10% der Sanierungskosten, maximal jedoch 17.000,00 €. 
Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage eines Kostennachweises in den Jahren 2022 und 2023 je zur Hälfte. 
 

Abstimmungsergebnis: Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13  Persönlich beteiligt: 0   
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Haushalt 2022: Haushaltssatzung - Information, Beschluss 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Geroldshausen, Landkreis Würzburg, für das Haushaltsjahr 2022. 

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im 
 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.956.400 € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.194.600 € 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 
1.350.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 340 v.H. 

b) für die Grundstücke (B) 340 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer 330 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung nach dem Haushaltsplan wird auf  
130.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 
 

Ort, Datum 
Geroldshausen, 00.00.2022 
 Siegel ......................................................) 

(1. Bürgermeister) 
Gunther Ehrhardt 
 

Der Kämmerer stellt kurz den Haushalt anhand der ausgehändigten Unterlagen vor. Er erwähnt, dass der 
Haushalt von die einmalige Gewerbesteuernachzahlung profitiert. 
 

Eine GR´in hakt nach, ob der Dorfplatz in Moos beim Haushalt vorgesehen wurde. Dazu antwortet ein 
Mitglied aus dem Gremium, der bei der Klausurtagung zum Haushalt teilgenommen hat, dass dieser für 
das Jahr 2022 gestrichen wurde. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen wie vorgelegt. 
 

Abstimmungsergebnis: Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13  Persönlich beteiligt: 0   
 
Haushalt 2022: Finanzplan und Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Information, Beschluss 
 
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2021 – 2025 wurden in der heutigen Sitzung dem Gemein-
derat vorgestellt. 
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Ein GR gibt zu bedenken, dass auch im Investitionsprogramm der Dorfplatz in Moos nicht für das Jahr 
2023 beinhaltet ist. Dazu antwortet Herr Schäffner, dass er es bei der momentanen Haushaltslage, die 
auch von der Rechtsaufsicht noch nicht genehmigt ist, kritisch sieht zusätzliche Maßnahmen aufzuneh-
men. Die dauernde Leistungsfähigkeit muss ab dem Jahr 2022 (Ende der Corona -Sonderregelung, die 
2021 noch galt) wieder nachgewiesen werden. Eine GR´in ist der Meinung, dass dann nicht nur der Dorf-
platz in Moos gestrichen werden dürfe. Hierzu äußert sich ein anderes Gemeinderatsmitglied, dass in der 
Klausurtagung einige Projekte schon gestrichen wurden. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den zum Haushaltsplan 2022 erstellten Finanzplan sowie das Investitionspro-
gramm 2021 – 2025 zur Kenntnis und beschließt diese. 
 

Abstimmungsergebnis: Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13  Persönlich beteiligt: 0   
 
Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage auf Flur-
stück 720/40, Geroldshausen, Ziegelwende 6 - Information, Beschluss 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.01.2022 dem Antrag auf Baugenehmigung von Frau Elisa-
beth Pfeuffer, Frau Christiane Schlund-Götz und Herrn Winfried Götz zum Neubau eines Zweifamilien-
wohnhauses mit Garage auf dem Flurstück 720/40, Gemarkung Geroldshausen, Ziegelwende 6, ein-
schließlich den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Ziegelwende“ be-
zgl. der Baugrenze, der Anpassung von Grenzbebauungen und der Kniestockhöhe, zugestimmt. Auf den 
seinerzeitigen Sachvortrag wird ausdrücklich verwiesen. 
 
Das Landratsamt Würzburg hat festgestellt, dass die eingereichten Unterlagen nicht vollständig bzw. prüf-
fähig sind und diverse Ergänzungen gefordert. 
 
Eine Tekturplanung wurde daher eingereicht. Unter anderem wurden das Wohnhaus und die Garage um 
2,0 m näher zum Gehweg/zur Straße versetzt. 
 
Die für das Bauvorhaben beantragten und vom Gemeinderat zugestimmten Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplans „Ziegelwende“ bezüglich der Baugrenze, der Anpassung von Grenzbebau-
ungen und der Kniestockhöhe werden weiterhin benötigt.  
 
Durch den aktuell vorgelegten Tekturplan wird das Wohnhaus und die Garage auf die rückwärti-
ge/hintere/nördlich Baugrenze gesetzt. Die Baugrenze wird daher nicht überschritten. 
 
Das geplante Wohnhaus überschreitet weiterhin die linksseitige/westliche (zu Nachbar-Flurstück 720/39 
vorhandene) Baugrenze um ca. 2,20 m. 
 
Auch die geplante Garage überschreitet weiterhin die rechtsseitige/östliche (zu Nachbar-Flurstück 720/41 
vorhandene) Baugrenze um ca. 3,00 m. Das Landratsamt stellt hierzu jedoch fest, dass eine Befreiung für 
diese Überschreitung der Baugrenze durch die Garage nicht notwendig ist. Es ist hingegen für die Errich-
tung der Garage außerhalb der Baugrenze eine Zulassung nach § 23 Absatz 5 BauNVO erforderlich, wel-
che beantragt wird. 
 
Zum Bauvorhaben sind zudem folgende Befreiungen vom Bebauungsplan notwendig: 
- Geschossflächenzahl 

Zulässig: 0,4  
Planung: 0,41 
 
Begründung: 
„Durch das zusätzliche Vollgeschoss im Dachgeschoss ergibt sich eine GFZ von 0,41 (erlaubt 0,40). Die 
Geschoßfläche wird somit um 0,01 überschritten. Das zusätzliche Vollgeschoss im Dachgeschoss ist 
gem. B-Plan zulässig, wenn dies auf Grund der Dachneigung entsteht. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite sind 2 Z und eine GFZ von 0,5 zulässig.“ 

 
- Höheneinstellung Gebäude 
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Festsetzung: 
Die Oberkante der Decke über dem letzten zulässigen Vollgeschoss darf max. bei 1 Z  
3,50 m liegen und zwar 
a) für bergseits der Straße liegende Gebäude und Gebäude an senkrecht zu den Höhenlinien ver-

laufenden Straßen: über OK bergseits vorhandenem natürlichen Gelände, gemessen an der 
höchsten Geländestelle an der bergseitigen Gebäudewand. 

b) für talseits der Straße liegende Gebäude: über OK Straßenverkehrsfläche, gemessen an der 
höchsten Stelle innerhalb der Gebäudelage. 

Planung: 6,34 m bzw. 6,4525 m 
 

Begründung: 
„Durch das zusätzliche Vollgeschoss im Dachgeschoss liegt die Oberkante der Decke über dem letzten 
(2 Vollgeschosse im Dachgeschoss) bei 6,34 m oder 6,4525 m (OK Dämmebene) (je nachdem ob 
bergseits oder talseits liegendes Gebäude). Das zweite Vollgeschoss befindet sich im Dachgeschoss. 
Lt. Bebauungsplan ist ein zusätzliches Vollgeschoss im Dachgeschoss möglich, wenn es aufgrund der 
Dachneigung entsteht. Das zusätzliche Vollgeschoss entsteht auf Grund der Dachneigung und des hö-
heren Kniestockes. 
Bei dem eigentlichen Vollgeschoss (Erdgeschoss) liegt die Oberkante der Decke bei 3,36 m oder 3,505 
m (je nachdem ob bergseits oder talseits liegendes Gebäude). Die Überschreitung der vorgeschriebe-
nen Höhe der obersten Geschossdecke beruht nur auf dem Vollgeschoß im Dachgeschoss (Gebäude 
bergseits).“ 

 
- Traufhöhe der Garage 

Zulässig: maximal 2,75 m  
Planung: 2,925 m  
 
Begründung: 
Es wird eine Fertigteilgarage auf dem Grundstück errichtet. Die max. Traufhöhe mit Bezug auf die 
Bestandshöhen vom Grundstück liegt bei 2,925 m (Höhe an Nachbargrenze Straßenseitig). Wenn 
die Garage tiefer ins Gelände gesetzt werden würde, um die Traufhöhe einzuhalten, würde sich zu 
wenig Gefälle für die befestigte Fläche ergeben und diese Fläche könnte nicht richtig entwässert 
werden. Geplant ist eine Entwässerungsrinne an der Straße. Die Traufhöhen im Grundstück (west-
lich) halten die Traufhöhe mit 2,75 m ein. Auch das Maß von neuem Gelände bis Traufe Garage 
liegt unter 2,75 m. 
Da das Gebäude ein Flachdach erhält und kein Sattel- oder Pultdach wirkt es niedriger als die 
Nachbargaragen bzw. Nachbarcarports. Die Grenzbebauung gem. BayBO mit unter 3,00 m wird einge-
halten. 

 
Der entsprechende Befreiungsantrag vom 21.03.2022 ist dieser Vorlage beigefügt. 
 
Gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, 
wenn  
-  die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, und  
-  Gründe des Wohls der Allgemeinheit, die Befreiung erfordern oder 
-  die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
-  die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und  
-  wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 

vereinbar ist. 
 
Ob von allen drei zusätzlich notwendigen Befreiungen in der Vergangenheit der Gemeinderat bzw. das 
Landratsamt zu Baufällen in diesem Bebauungsplangebiet zugestimmt haben, ist der Verwaltung nicht 
bekannt. 
 
Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der von Frau Elisabeth Pfeuffer, Frau Christiane Schlund-Götz und Herrn 
Winfried Götz vorgelegten Tekturplanung zum Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage auf 
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dem Flurstück 720/40, Gemarkung Geroldshausen, Ziegelwende 6, einschließlich den zusätzlich bean-
tragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Ziegelwende“ bezgl. der Geschossflä-
chenzahl, der Höheneinstellung und der Traufhöhe der Garage, zu. 
 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gemeindeübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen" 
a) Billigungsbeschluss Vorentwurf 
b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans „Gemeindege-
bietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ beschlossen.  
 
Der vom Planungsbüro Klärle ausgefertigte Vorentwurf in der Fassung vom 06.12.2021 wurde dem 
Gemeinderat in der Sitzung am 14.12.2021 vorgestellt. 
 
Die zudem erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen erfolgt im 
Parallelverfahren.  
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 18.01.2022 den vom Planungsbüro Klärle vorgestellte Vorentwurf 
zur 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen mit Begründung und Umwelt-
bericht in der Fassung vom 06.12.2021 gebilligt sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB zugestimmt. 
 
Der Projektträger stellt fest, dass massiver Zeitdruck besteht.  
 
Das Planungsbüro Klärle hat den Vorentwurfsplan sowie die -begründung bezüglich des Feldhamsters 
angepasst (in grüner Schrift). Die Änderungen betreffen lediglich Flächen auf Giebelstadt Grund.  
 
Daneben wird der zugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan, welcher nach der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit erstellt und 
beigefügt. 
 
Das Planungsbüro Klärle hat aufgrund des Feldhamsters auch den Vorentwurf der Begründung zu der 
erforderlichen 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen angepasst. 
 
In diesem Zusammenhang berichtet der Vorsitzende bezüglich des (nach Vorlage der Einwendungen im 
Zuge der Beteiligungsverfahren) noch zu schließenden Städtebaulichen Vertrags (insbesondere zu §§ 7 
+10 des beigefügten Vertragsentwurfes). 
 
Beschluss: 
a) Billigungsbeschluss Vorentwurf 
 

Der Gemeinderat billigt zum Bebauungsplan „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen“ den vom Planungsbüro Klärle ausgearbeitete Plan, die Begründung mit Umweltbericht 
sowie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) in den Vorentwurfs-Fassungen vom 
04.04.2022. 
 

b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit 

 
Der Gemeinderat stimmt zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gemeindegebietsübergreifender 
Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB entsprechend den Verfahrensschritten des Baugesetzbuches 
(BauGB) zu.  
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11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen 
a) Aufstellungsbeschluss  
b) Planungsauftrag 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 grundsätzlich dem 
Projekt der Einrichtung eines Baugebietes „SOLAR WOHN- UND GEWERBE- GEBIET GEROLDSHAU-
SEN“ durch Herrn Eduard Wirths auf dem Flurstück 625, Gemarkung Geroldshausen, zwischen den Stra-
ßen „Klingenstraße“ und „Kornäcker“, sowie den Anwesen „Klingenstraße 2a“ (Autohaus Heunisch) und 
„Klingenstraße 2 und 4“ unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sämtliche Genehmigungen vom Bau-
träger eingeholt und keine Kosten durch die Gemeinde übernommen werden. Die Gemeinde wird an der 
Wertsteigerung beteiligt. 
 
Am 15.06.2021 wurde der entsprechende Städtebauliche Vertrag mit Herrn Wirths zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sowie zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Nähe Klingenstraße“ abgeschlossen, 
damit dieses derzeitige planungsrechtliche unzulässige Vorhaben verwirklicht werden kann. 
 
Gegenstand dieser Änderung ist nunmehr die Umwandlung von Gewerbegebietsfläche in Wohnbaufläche.  
 
Mit der Verfahrensbearbeitung zur Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Auktor Ingenieur GmbH, 
Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, beauftragt werden (Planungsauftrag). 
 
Weitere Planungsbüros wurden nicht angefragt.  
 
Vom Gemeinderat ist über die Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Planungsauftrag zu ent-
scheiden. 
 
Beschluss: 
a)  Der Gemeinderat Geroldshausen beschließt die Durchführung der 11. Änderung des Flächennut-

zungsplanes. 
Gegenstand der Änderung ist die Umwandlung von Gewerbegebietsflächen gemäß § 8 BauNVO in 
Wohnbauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO. 
Von der Änderung betroffen ist das Flurstück 625 der Gemarkung Geroldshausen. Der Umgriff des 
Änderungsbereiches ist aus nachfolgender Plandarstellung zu entnehmen. 
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b)  Mit der Durchführung des Verfahrens zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Geroldshausen wird die Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, beauftragt. 
Weitere Angebote von anderen Planungsbüros sind nicht einzuholen. 

 
Aufstellung des Bebauungsplans „Solar Wohngebiet Kornäcker“ mit integriertem Grünordnungs-
plan 
a) Aufstellungsbeschluss  
b) Planungsauftrag 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 grundsätzlich dem 
Projekt der Einrichtung eines Baugebietes „SOLAR WOHN- UND GEWERBE- GEBIET GEROLDSHAU-
SEN“ durch Herrn Eduard Wirths auf dem Flurstück 625, Gemarkung Geroldshausen, zwischen den Stra-
ßen „Klingenstraße“ und „Kornäcker“, sowie den Anwesen „Klingenstraße 2a“ (Autohaus Heunisch) und 
„Klingenstraße 2 und 4“ unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sämtliche Genehmigungen vom Bau-
träger eingeholt und keine Kosten durch die Gemeinde übernommen werden. Die Gemeinde wird an der 
Wertsteigerung beteiligt. 
 
Am 15.06.2021 wurde der entsprechende Städtebauliche Vertrag mit Herrn Wirths zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sowie zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Nähe Klingenstraße“ abgeschlossen, 
damit dieses derzeitige planungsrechtliche unzulässige Vorhaben verwirklicht werden kann. 
 
Nunmehr soll ein allgemeines Wohngebiet entstehen.  
 
Mit der Verfahrensbearbeitung zur Aufstellung des Bebauungsplans soll die Auktor Ingenieur GmbH, Ber-
liner Platz 9, 97080 Würzburg, beauftragt werden (Planungsauftrag). 
 
Weitere Planungsbüros wurden nicht angefragt.  
 
Der aufzustellende Bebauungsplan soll den Namen „Solar Wohngebiet Kornäcker“ (lt. Auktor Ingenieur 
GmbH) oder „Nähe Klingenstraße“ (lt. städtebaulicher Vertrag) erhalten. 
 
Vom Gemeinderat ist über die Aufstellung des Bebauungsplanes und dem Planungsauftrag zu entschei-
den. 
 
Ein GR fragt, welche Alternative es gibt. Hierzu schlägt der Vorsitzende vor, den Namen „Nähe Klingen-
straße“ im Beschluss zu streichen. 
 
Beschluss: 
a)  Der Gemeinderat Geroldshausen beschließt 

die Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Solar Wohngebiet Kornäcker“ (lt. Auktor In-
genieur GmbH) mit integriertem Grünord-
nungsplan. 
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die 
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes 
gemäß § 4 BauNVO.  
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes liegt das Flurstück 625, Gemar-
kung Geroldshausen. Der Umgriff des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes ist aus 
nachfolgender Plandarstellung zu entnehmen. 

 
 

b)  Mit der Durchführung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar Wohngebiet Korn-
äcker“ (lt. Auktor Ingenieur GmbH) mit integriertem Grünordnungsplan wird die Auktor Ingenieur 
GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, beauftragt.  

Weitere Angebote von anderen Planungsbüros sind nicht einzuholen. 
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Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "Südlich der Mooser 
Straße - 1. Änderung" bzgl. der Einfriedungshöhe für die Erstellung eines max. 1,80 m hohen Zau-
nes auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/10, Geroldshausen, Mooser Str. 15 - Information, Beschluss 
 
Es wurde ein Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "Süd-lich der 
Mooser Straße– 1. Änderung " bzgl. der Einfriedungshöhe für die Erstellung eines max. 1,80 m hohen 
Zaunes auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/10, Geroldshausen, Mooser Str. 15 eingereicht. 
 
Die Bauherren beabsichtigen die Erstellung eines Modul-Betonzaunes in beidseitiger Natursteinoptik, als 
Lärm- Wind- sowie Sichtschutz entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze (entlang des Radweg) sowie 
teilweise an der nördlichen Grundstücksgrenze in einer Höhe von maximal 1,80 m.  
 
Das Vorhaben entspricht Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 Bayerische Bauordnung und ist damit grundsätzlich verfah-
rensfrei; von der Festsetzung des Bebauungsplans "Südlich der Mooser Straße" bzgl. der Einfriedungs-
höhe ist aber eine isolierte Befreiung notwendig: 
 
Laut Festsetzungsziffer 7 sind Einfriedungen an seitlichen und hinteren Grenzen bis 1,30 m zulässig. 
 
Begründung der Bauherren: 

„Der Zaun soll vor allem als Wind- und Lärmschutz dienen. Die Windlast ist zu den Feldern hin teils 
enorm. Ebenso soll der Zaun einen gewissen Lärmschutz zur naheliegenden Staatsstraße St. 511 ge-
währleisten. Der Verkehrslärm ist hier durch zum Teil stark beschleunigende Fahrzeuge, im Sommer 
allen voran Motorräder, mitunter sehr störend. Ebenso der "Steinbruchverkehr". Ein weiterer Grund 
stellt der Sichtschutz zum Fuß- und Radweg dar. Dieser war zur damaligen Planungszeit des Bebau-
ungsplans nicht vorhanden. Das Grundstück kann problemlos auf voller Länge eingesehen werden. 
Gerade an schönen Tagen ist der Weg gut genutzt und eine Privatsphäre auf dem eigenen Grundstuck 
nicht gegeben. Aktuell durch einen provisorischen Holzzaun und ein Stück Hecke gelöst, streben wir 
eine dauerhafte, optisch wie technisch gute Lösung an“ 

 
Gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, 
wenn  
-  die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, und  
-  Gründe des Wohls der Allgemeinheit, die Befreiung erfordern oder 
-  die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
-  die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und  
-  wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 

vereinbar ist. 
 
Vorgenannter Befreiungsantrag liegt für das Bebauungsplangebiet erstmalig vor. Ob von dieser Festset-
zung eine Befreiung bereits in der Vergangenheit eine Befreiung ausgesprochen wurde, ist der Verwal-
tung nicht bekannt.  
 
Der betroffene Nachbar hat dem Vorhaben zugestimmt. 
 
Ein GR gibt zu bedenken, dass dieses Vorhaben auch Begehrlichkeiten im Neubaugebiet Klingenbach 
(Hinterm Dorf) wecken könne. Deshalb würde schlägt er vor, das Bauvorhaben nur wegen des direkt da-
neben liegenden Radweges zu genehmigen. Dazu meint ein anderes Mitglied aus dem Gremium, dass 
der Bebauungsplan im Neubaugebiet andere Festsetzungen bzgl. von Einfriedungen getroffen worden. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt, ob das als Zaun bezeichnet wird. Dazu antwortet ein anderer GR, dass es 
sich um Betonfertigteile dreht, also um eine Mauer. 
 
Ein GR will wissen, warum dem Eigentümer eine Hecke nicht reichen würde statt einer Mauer. Bei ande-
ren Grundstücken würde das auch reichen. Ein Mitglied aus dem Gremium merkt an, dass es ihm wohl 
um den Lärmschutz gehe und seine Hecken hintendran trotzdem stehenbleiben. 
 
Ein GR fragt, ob es um die komplette Grundstücksgrenze gehe. Dies bejaht der Vorsitzende. 
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Eine GR´in erkundigt sich, ob eine Höhe von 1,30 m keinen ausreichenden Lärmschutz bietet. Außerdem 
ist die Ansicht von Moos kommend nicht schön, deshalb wäre sie dafür, dass man etwas davor einpflanzt. 
Der Vorsitzende erklärt, dass dies dann auf dem Gemeindegrundstück wäre. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
"Südlich der Mooser Straße – 1. Änderung" bzgl. der Einfriedungshöhe für die Erstellung eines max. 1,80 
m hohen Zaunes auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/10, Geroldshausen, Mooser Str. 15, zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 10  Nein: 3  Anwesend: 13  Persönlich beteiligt: 0   
 
Bahnhaltepunkt und Bahnübergänge Geroldshausen: Schreiben des Bayerischen Verkehrsminis-
teriums und Bericht über Ortstermin mit DB, ... - Information 
 

Der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter hat am 20.03.2022 Fol-
gendes mitgeteilt: 
 

„[…] vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31. Januar 2022 an meinen Ministerkollegen Winfried Hermann in 
Baden-Württemberg und an meine Amtsvorgängerin zu den Schieneninfrastrukturvorhaben im Gemein-
degebiet Geroldshausen. 
 

Voranstellend weise ich darauf hin, dass für die Finanzierung von Ausbaumaßnahmen am Bahnnetz, die 
dann von den jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn AG (DB) durchgeführt 
werden, der Bund zuständig ist. 
Der Freistaat verantwortet hingegen die Bestellung der Zugfahrten im Schienenpersonennahverkehr und 
hat in dieser Rolle ein großes Interesse an den Ausbaumaßnahmen der DB. 
 

Die DB hat inzwischen mit der Grundlagenermittlung für den Bahnhofsumbau begonnen und will diese im 
kommenden Jahr abschließen. Ebenfalls für 2023 ist von der DB der Bau der Lärmschutzwände geplant. 
Die DB hat dem Freistaat versichert, dass die Lärmschutzwände so gebaut werden, dass es zu keinem 
Konflikt mit der geplanten neuen Lage von Gleis 4 kommt. Zudem hat uns die DB mitgeteilt, dass sie in 
Kürze auf die Gemeinde Geroldshausen zukommen und Terminvorschläge für den Monat April unterbrei-
ten wird, damit die offenen Fragen - insbesondere zum Bahnübergang Albertshäuser Straße / Hauptstra-
ße und zum geplanten kommunalen Gehweg - besprochen werden können. 
 

Im Zuge der Grundlagenermittlung will die DB auch einen Zeitplan für die folgenden Planungsschritte er-
stellen. Einen Zeitpunkt, wann die Bauarbeiten für die Unterführung an der Klingenstraße und für die Um-
gestaltung des Bahnhofs beginnen können, möchte die DB erst nennen, wenn im Rahmen der Entwurfs-
planung der Umfang der Baumaßnahme deutlich wird. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass Bundesmittel 
bislang nur für die Planungen eingeworben werden konnten, während die Finanzierung der Baumaßnah-
men derzeit noch offen ist. Eine Ausnahme stellt hierbei die Lärmschutzwand dar, für die der Bund bereits 
eine vollständige Finanzierung zugesagt hat. […]“ 
 

Am 07.04.2022 hat der Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt, der DB Netz und der Förderstelle bei der 
Regierung von Unterfranken - insbesondere wegen des Bahnübergangs – stattgefunden. Dabei wurde 
seitens der DB Netz festgestellt, dass der Bahnübergang Bestandsschutz hat. Andererseits entspricht er 
nicht mehr dem Stand der Technik und den Vorschriften. So muss an einem Bahnübergang ein Räumbe-
reich eingehalten werden. Der Räumbereich ist der Bereich mit einer Entfernung von 27 m von der Bahn-
schranke, der zur Verfügung stehen muss, damit lange Fahrzeug-Gespanne nicht auf dem Bahngleis zum 
Halten kommen. Die Fahrzeuge müssen also die Bahnschranke ungehindert räumen können. Am Bahn-
übergang Hauptstraße/Albertshäuser Str. muss bei vier Straßen (Albertshäuser Straße, Ingolstädter Stra-
ße, Hauptstraße und Industriestraße) der Räumbereich berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass durch 
die beengten Platzverhältnisse die Schleppkurven von langen Fahrzeug-Gespannen fast nicht eingehal-
ten werden können. Schließlich liegt die Hauptstraße ca. 6 Meter tiefer als der Bahnübergang. Auch be-
finden sich in Richtung Würzburg Weichen, über die kein Fußgängergang errichtet werden kann. Die An-
forderungen seitens des Straßenverkehrs, der Verkehrsströme und die der Bevölkerung sind mind. eben-
so komplex. In dem Gespräch wurden zahlreiche Varianten zur Lösung dieser Probleme angedacht. Die 
DB Netz hat zugesagt, Varianten zu prüfen, ob sie überhaupt realisierbar sind. Erst in einem nächsten 
Schritt können dann Vorplanungen eingeleitet werden. 



Gemeinde Geroldshausen            Seite 16 
 
Ein GR will wissen, was Gleis 4 ist. Dazu äußert sich der Vorsitzende, dass es hierbei um das Abstellgleis 
geht, d. h. auch um den Ausbau der Industriestraße. 
 

Ein anderes Mitglied aus dem Gremium fragt, was der Begriff „neue Lage Gleis 4“ bedeute. Der Vorsit-
zende wird nochmals nachfragen. 
 

Ein GR merkt an, es wäre der Tenor bei der Zustimmung zur Schließung der Klingenstraße gewesen wä-
re, dass der Bahnübergang Hauptstraße/Albertshäuser Str. saniert wird. 
 

Eine GR´in will wissen, ob die Skizze für die Lärmschutzwand jetzt einsehbar sei. Der Vorsitzende erläu-
tert, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die Pläne der Gemeinde zur Stellungnahme vorge-
legt werden. 
 
Informationen / Sonstiges 
 

Antrag auf Versetzung des Ortsschildes (Ortsausgang Geroldshausen) 
Am 25.03.2022 hat die Gemeinde ei-
nen Antrag eines Bürgers auf Verset-
zung des Ortsschildes in Richtung 
Moos zuständigkeitshalber an das 
LRA Würzburg übermittelt.  
 

Als Begründung wurde u. a. vorgetra-
gen: 
„[…]  sehe ich auch eine Gefährdung 
für die Radfahrer welche erst nach 
dem Ortsschild die Straße überqueren 
können, um auf den Radweg Richtung 
Moos zu gelangen. 
Zudem würde die Versetzung des 
Ortsschildes evtl. auch eine Tempo-
drosselung der einfahrenden Autos 
bewirken.“ 
Das LRA Würzburg hat mit Schreiben vom 25.03.2022 wie folgt reagiert: 
„[…] Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihrem Antrag nicht entsprechen können. 
Gemäß Verwaltungsvorschrift Zu den Zeichen 310 und 311 (Ortstafeln), ist die Ortstafel ohne Rücksicht 
auf Gemeindegrenze und Straßenbaulast dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grund-
stücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahren-
den erkennbar beginnt. 
Eine geschlossene Bebauung liegt vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen 
werden. 
Da die anliegenden Grundstücke jedoch über die Mooser Straße bzw. Gartenstraße erschlossen werden, 
müsste die Ortstafel eigentlich noch weiter im Ort stehen. 
Ein Herausversetzen der Ortstafel dürfen wir daher nicht in Betracht ziehen. 
Zudem könnte der von Ihnen gewünschte Standort zu einer schlechteren Erkennbarkeit der Radfahrer 
führen, da diese vom Schild teilweise verdeckt werden könnten.“ 
 
Errichtung einer Querungshilfe an der Schulbushaltestelle in Geroldshausen 
Das Staatliche Bauamt hält grundsätzlich die Errichtung einer Querungshilfe an der Schulbushaltestelle in 
Geroldshausen für sinnvoll. Zur Vorbereitung des Ortstermins am 12.04.2022 hat die Gemeinde den Be-
teiligten (Staatliches Bauamt, Straßenverkehrsbehörde, Polizei, Straßenmeisterei Ochsenfurt) folgenden 
Karte übermittelt: 
 

Der Vorsitzende wird in der Sitzung berichten. 
Der Vorsitzende informiert, dass die Haltebuchten nicht mehr dem Stand der Technik bzw. der Vorschrif-
ten entsprechen, weil die Strecke zwischen den beiden Bürgersteigen für die Fußgänger zu weit ist. Des-
halb ist eine Verengung der Fahrbahn einzuplanen. Wenn die Verengung auf der linken Seite – also auf 
der Seite der Ziegelwende – erfolgen würde, müsste die Haltelinie (Gestrichelte Fahrbahnmarkierung auf 
dem Foto) Richtung Ziegelwende versetzt werden. Dies hätte den Nachteil, dass wegen der Böschung 
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weniger Einsicht in die Kirchheimer Straße Richtung Moos möglich ist. Andererseits könnte der Wartebe-
reich auf der gegenüberliegenden Seite vergrößert werden. Die Alternative wäre, den Gehsteig auf der 
anderen Seite zu vergrößern. Es werden bei-
de Varianten geprüft. Die Errichtung der Que-
rungshilfe wäre nur möglich, wenn der Bedarf 
durch die Anzahl der Fußgänger und der 
Fahrzeuge vorhanden ist. Deshalb wird eine 
Verkehrszählung für Fußgänger und Fahr-
zeuge durchgeführt, die 1 Woche dauern 
wird. 
 
Ein GR erklärt, dass die geplante Querungs-
hilfe auch für Kindergartenkinder, die zum 
neuen Kindergarten gebracht werden, not-
wendig ist. 
 
Der Vorsitzende erwähnt auch, dass Kasse-
ler Bords (z.B. für Gehbehinderte) anzubrin-
gen wären, wenn an den Bushaltestellen et-
was geändert wird. Allerdings sind die Kasse-
ler Bords von der Gemeinde zu bezahlen, es 
gäbe dafür jedoch Fördermöglichkeiten.  
 
Netzwerktreffen der Seniorenbeauftragten 
Der Vorsitzende teilt mit, dass am 28.04.2022 ein Treffen des Netzwerkes Seniorenbeauftragten des 
Landkreises in der Sporthalle stattfindet. Am nächsten Tag, 29.04.2022, findet dort die Bürgerversamm-
lung statt. 
 
 

Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern 
 

Neuregelung der Grundsteuer   
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung 
der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Be-
deutung für jeden von uns.   
 

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für 
Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt.   
 

Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrund-
steuergesetz verabschiedet.   
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die 
Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grund-
stück und Gebäude berechnet.   
 

Wie läuft das Verfahren ab?   
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer haben eine sog. 
Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermess-
betrag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffene 
Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch das Finanzamt festgestellte 
Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt 
jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und 
Eigentümern in Form eines Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 
2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.   
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Was bedeutet die Neuregelung für Sie?   
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst:  
 

Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grund-
steuererklärung abzugeben. Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt für Steuern 
im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert.   
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 
maßgeblich, sog. Stichtag. 
 

Was ist zu tun?   
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem und 
einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben.   
 

Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, 
dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann.   
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Pa-
pier einreichen. Die Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in 
Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.   
 

Bitte halten Sie die Abgabefrist ein. 
Sie sind steuerlich beraten?   
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Vertretung erfolgen.   
 

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?   
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere Regelun-
gen für die Erklärungsabgabe als in Bayern.   
Informationen stehen unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung.   
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung?   
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigsten 
Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter  

www.grundsteuer.bayern.de   
 

Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Don-
nerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 
77  
 

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu tref-
fen – aufgrund der Menge der zu bearbeitenden 
Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rück-
fragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuerer-
klärung ab. 
 

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 
2022 zusammen?   
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 
einen Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszäh-
lung durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus 
sind voneinander unabhängig. Weitere Informationen 
zum Zensus finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus. 
 

Ein umfassendes Informationsheft zur Grundsteuerreform finden Sie auch auf der Webseite der Gemeinde 
Geroldshausen unter www.geroldshausen.de. 
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Angebote für Seniorinnen und Senioren in unserer Gemeinde 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
hauptsächlich private ehrenamtliche Initiativen organisieren in unserer Gemeinde zahlreiche Tref-
fen für Seniorinnen und Senioren. Bei meinen Nachfragen wurde immer wieder betont, wie wich-
tig es ist, sich persönlich zu treffen und Freude zu haben: 
 
 Der „Seniorenkreis Geroldshausen – Moos“ lädt jetzt wieder – nachdem die Corona-

Regelungen dies zulassen – regelmäßig in das Evang. Gemeindehaus zum gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Die monatlichen Termine werden im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. Ansprechpartnerinnen sind Ilse Knubel, Gudrun Bürger und Doris Krämer. 

 
 An jedem Dienstag, zurzeit um 16:00 Uhr, trifft sich eine Gruppe von Seniorinnen und Senio-

ren zum Boccia-Spielen beim Bolzplatz in Moos. Die Bahn steht aber auch an anderen Tagen 
der Bevölkerung zur Verfügung. Ansprechpartner: Ludwig Reißmann, Roland Glaser, Rainer 
Düll 

 
 Im Winter haben sich zahlreiche Seniorinnen und Senioren jeden Dienstag ab 19:30 Uhr zu 

einem Stammtisch im Schulungsraum der FF Moos getroffen. Es gab Schlachtschüssel, Pizza, 
Grill-Sachen, … zum Essen. Organisiert wurde der Stammtisch von Richard Haaf und Thomas 
Janu. 

 
 Schon seit Jahren gibt es den Seniorentreff. Hauptsächlich „junge“ Männer im besten Alter 

treffen sich jeden Mittwoch um 9:00 Uhr – bei jedem Wetter – am Kriegerdenkmal. Die Senio-
ren laufen am Lieblingsplatz vorbei zum Dorfladen Uengershausen und trinken dort einen Kaf-
fee. Ansprechpartner: u. a. Gerhard Zinke 

 
 Jeden Donnerstag, ca. 20:00 Uhr, ist der Stammtisch in der Sportgaststätte. Hier treffen sich 

hauptsächlich die vom Seniorentreff. Es gibt Essen (Pizza, …) vom Sportverein. Wichtig ist, 
dass „der Fritz sagt, wenn wir nach Hause gehen (müssen).“ Ansprechpartner: u. a. Gerhard 
Zinke 

 
 An jedem Mittwoch von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr und an jedem Donnerstag, von 20:00 Uhr bis 

21:00 Uhr, ist in der Sporthalle Seniorengymnastik. Ansprechpartnerin: Monika Schreppel 
 
Der Gemeinderat und ich wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß! Wenn Sie noch nicht bei einem 
Treffen dabei sind, melden Sie sich bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. 
 
Bitte melden Sie sich in der Gemeinde, wenn Sie weitere Treffen organisieren, die oben noch 
nicht aufgeführt sind. 
 
Ihr 
 
 
 
Gunther Ehrhardt 
1. Bürgermeister 
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Der Landkreis Würzburg feiert 50. Geburtstag 
Feiern Sie mit beim Tag der offenen Tür am 3. Juli 2022! 
 

Liebe Landkreis-Bürgerinnen und -bürger,  
 

am 1. Juli 2022 feiert der Landkreis Würzburg seinen 50. Geburtstag 
unter dem Motto: „Jeder Moment WERTvoll“. Ich möchte Sie alle ganz 
herzlich zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. Juli 2022 von 11 bis 
17 Uhr ins Landratsamt in die Zeppelinstraße 15 im Würzburger Frau-
enland einladen.  
 

Den Wert unseres Landkreises machen Sie aus, die Menschen, die 
hier leben, arbeiten und sich engagieren. Deshalb möchte ich mit Ihnen 
allen unser Jubiläumsfest als einen Tag voller Freude und Genuss fei-
ern. Wir bieten Ihnen einen bunten Mix aus Unterhaltung, Information 
und Begegnungen. Dazu servieren wir Ihnen kulinarische Genüsse: gut 
fränkisch mit Hochzeitsessen und Jubiläumsbier, prämierte Weine von 
unseren Winzern, leckeres MainSchmecker Apfelschorle von unseren 
Streuobstwiesen und internationale Vielfalt, serviert von vier Foodtrucks. Die Kuchenbar der Landfrauen 
verspricht besondere süße Genüsse.  
 

Clown Heini und Zauberer Zappalott, lassen Kinderherzen höherschlagen, Feuerwehr-, Rettungs- und 
Müllfahrzeuge sowie ein Winterdienst-Simulator faszinieren Groß und Klein und die Kommunale Jugend-
arbeit bietet Spiel- und Mitmachangebote auf dem Festplatz. Eine Kettcar- und eine Tretbulldog-
Geschicklichkeitsralley und ein Rollstuhlparcours laden zum Ausprobieren ein.  
 

Ich freue mich, dass aus allen Himmelsrichtungen unseres Landkreises Musikkapellen, Chöre und Tanz-
gruppen für gute Stimmung sorgen. Unsere Fachbereiche und das Kommunalunternehmen informieren 
unterhaltsam über ihre Aufgaben und beantworten gerne Ihre Fragen.  
 

Kommen Sie und feiern Sie am 3. Juli 2022 mit uns das 50-jährige Landkreis-Jubiläum!  
 

Ich freue mich auf Sie!  
 

Ihr Thomas Eberth, Landrat 
 

Das ausführliche Programm finden Sie unter www.landkreis-wuerzburg.de/Jubiläum.  

 

„Jeder Moment WERTvoll“ im Landkreis Würzburg  
Landkreis Würzburg präsentiert sich zum 50. Geburtstag mit einer Ausstellung – Eröffnung im 
Landratsamt 
 

In diesem Jahr feiert der Landkreis Würzburg sein 50-jähriges Bestehen in seiner heutigen Form. Ab so-
fort kann man im Landratsamt in der Zeppelinstraße 15 im Würzburger Frauenland hierzu die Ausstellung 
„Jeder Moment WERTvoll. 50 Jahre Landkreis Würzburg“ besuchen und sich auf zwölf Roll-ups über zent-
rale Themen des Landkreises informieren.  
 

Die Themen der informativen Ausstellung reichen von der Gebietsreform 1972 über die Abbildung der 52 
Landkreis-Gemeinden, die politische Vertretung des Landkreises bis zu den Aufgaben des Landratsam-
tes, des Landkreises sowie des Kommunalunternehmens. Auch die Bereiche Kreisentwicklung, Kreis-
haushalt, Ehrenamt, Landkreis-Partnerschaften, Sehenswertes und vieles mehr werden dargestellt. QR-
Codes zu jedem Thema erweitern die Informationsmöglichkeiten für Ausstellungsbesucher.  
 

Landrat Thomas Eberth freut sich über die gelungene Ausstellung: „Optisch sehr gelungen, zeigen die 
zwölf Roll-ups markante Themen unseres Landkreises, die bei einem Besuch im Landratsamt kurzweilig 
informieren und sicher das eine oder andere Aha-Erlebnis bereithalten.“ „Unser Landkreis ist eine Wohl-
fühlregion und die Ausstellung zeigt die Vielfalt der Orte, aber auch die Vielfalt unserer Aufgaben im Amt“, 
so Landrat Thomas Eberth. 
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Konzipiert wurde die Ausstellung von Eva-Maria Schorno, Leiterin des Stabsstellenfachbereichs Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, die Gestaltung übernahm Schinagl Graphic-Design (Veitshöchheim). 
 

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes Würzburg, Zeppelinstraße 15, im Erdge-
schoss zu sehen: montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:30 Uhr, freitags von 7:30 bis 12:00 Uhr. Der 
Zugang ist derzeit nur mit einer OP- oder FFP2-Maske möglich.  
 

Eine zweite Version der Ausstellung soll im Jubi-
läumsjahr durch verschiedene Gemeinden wan-
dern.  
Das 50-jährige Jubiläum wird beim Tag der offe-
nen Tür, zu der Landrat Thomas Eberth am 3. 
Juli 2022 ins Festzelt auf dem Landratsamtsge-
lände einlädt, gebührend gefeiert. Aktuelle In-
formationen zum Landkreis-Jubiläum: 
www.landkreis-wuerzburg.de/Jubiläum  
 

BU: 
Landrat Thomas Eberth und Eva-Maria Schorno, 
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am 
Landratsamt Würzburg, laden ein, sich in der 
Ausstellung „Jeder Moment WERTvoll. 50 Jahre 
Landkreis Würzburg“ über Geschichte und Gegenwart des Landkreises zu informieren.  
 

Foto: Kathrin Klotzbach 

 
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Zentrale Wohnraum-Plattform 
für den Landkreis Würzburg - Landrat Thomas Eberth bedankt sich 
für die große Hilfsbereitschaft in der Region 
 

Im Landratsamt gingen bisher zahlreiche Angebote von Bürgerinnen und Bürgern für geflüchtete Men-
schen ein, die ihre Unterstützung angeboten haben.  
 
Wo kann ich mein Hilfsangebot anmelden? 
Das Landratsamt hat unter Federführung der kürzlich einberufenen Lenkungsgruppe und der Servicestelle 
Ehrenamt ein zentrales Portal freigeschaltet, über das Wohnraum- und Hilfsangebote von Bürgerinnen 
und Bürgern aus dem Landkreis Würzburg eingereicht werden können. Informationen und den Link zum 
Portal finden Sie unter: 

www.landkreis-wuerzburg.de/Ukraine-Hilfe 
 
Das Landratsamt ist zur weiteren Bewältigung der Krise auch weiterhin auf Unterstützung angewiesen. 
Über die bereitgestellte Online-Maske wurden bereits zahlreiche Angebote abgegeben, ukrainische 
Kriegsflüchtlinge in Privatwohnungen aufzunehmen bzw. diese an ukrainische Kriegsflüchtlinge zu vermie-
ten. Diese Wohnungen konnten noch nicht vollständig vermittelt werden, jedoch nimmt die Zahl geeigne-
ter Wohnungen stetig ab. Das Landratsamt ist nach wie vor auf der Suche nach geeigneten Privatwoh-
nungen.  
 
Angebote können zum einen wie bisher digital unter https://www.landkreis-wuerzburg.de/Auf-einen-
Klick/Aktuelles/Ukraine-Hilfe/Online-Portal-f%C3%BCr-Hilfsangebote-aus-dem-Landkreis/ eingestellt oder 
auch telefonisch unter 0931/80030 abgegeben werden.  
Landratsamt nimmt bei Bedarf Kontakt auf 
Neben Wohnraumangeboten haben Bürgerinnen und Bürger auf dem Landkreis-Portal die Möglichkeit, 
beispielsweise Fahrdienste oder Dolmetscher-Tätigkeiten anzumelden. Dies hilft den Verantwortlichen im 
Landratsamt Würzburg, die Hilfsangebote bündeln und besser koordinieren zu können. Bei Bedarf nimmt 
das Landratsamt Kontakt zu den Personen auf, die ihre Hilfe über das Portal angeboten haben. Aufgrund 
der dynamischen Lage rund um die Ukraine-Krise ist schwer abzuschätzen, wie groß der Bedarf an pri-
vatem Wohnraum oder anderen Hilfstätigkeiten sein wird. Wir bitten darum, vorrangig das Portal zu nut-
zen, um Hilfsangebote für den Bereich des Landkreises Würzburg unkompliziert anzumelden. Wer bei der 
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Eingabe Hilfe benötigt, kann sich an das Landratsamt Würzburg wenden: Telefon: 0931 8003-5100 (Mo 
bis Do: 8 bis 16:30 Uhr; Fr: 8 bis 13 Uhr). 
 
Das Landratsamt appelliert eindringlich zur Bereitstellung von ungenutztem Wohnraum zur Unter-

bringung von flüchtenden Menschen und freut sich über zahlreiche Meldungen! 

 
 
Feiern, bis das Taxi kommt und dabei noch 20 Euro sparen. 
 

Die Nacht ist mal wieder länger als der Bus fährt? Kein Thema! Die APG bringt dich trotzdem 
sicher ans Ziel – im APG-ServiceTaxi. Damit fährst du als Besitzer einer VVM-Monats- oder Jah-
reskarte zwischen 0:00 und 5:00 Uhr auf deiner eingetragenen Strecke im Landkreis Würzburg 
unschlagbar günstig. Denn pro Fahrt – ob von Würzburg nach Hause oder von zuhause nach 
Würzburg – erhältst du einen festgelegten Zuschuss zum regulären Fahrpreis. Übrigens: Auch 
mit einem 365-Euro-Ticket kannst du das APG-ServiceTaxi nutzen. Und natürlich kannst du auch 
Freunde mitnehmen, die keine VVM-Zeitkarte besitzen. 
 

So geht`s: 
 Bis 4:30 Uhr ein APG-ServiceTaxi bestellen: bei der Taxi-Zentrale Würzburg (Tel.: 0931 

19410) oder per App (taxi.eu) 
 Vor Fahrtbeginn dem Fahrpersonal die gültige VVM-Zeitkarte mit der eingetragenen Fahrtstre-

cke zeigen 
 Taxi-Beleg unterschreiben 
 Der Zuschuss in Höhe von 20 Euro wird am Ziel automatisch vom Fahrpreis abgezogen 
 

Weitere Infos auch zu den akzeptierten Zeitkarten findest du unter www.apg-info.de. 
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Helferinnen und Helfer spenden für Kindergärten 
 

Wir, die Helfer*Innen der Teststellen Kirchheim 
und Geroldshausen möchten uns auf diesem Weg 
noch einmal für Ihre Teilnahme und Ihr uns ent-
gegengebrachtes Vertrauen bei der Durchführung 
der Corona-Tests bedanken.  
 

Wir haben uns auch besonders über die vielen 
Spenden in unserer Helferkasse gefreut. Nach-
dem jede*r einen Essensgutschein erhielt war 
noch einiges übrig. Zusammen haben wir be-
schlossen davon für die drei Kindergärten in unse-
ren Gemeinden Spielsachen zu spenden. 
 

Die Kinder und die Kindergartenteams haben sich 
mächtig darüber gefreut. Wir wünschen euch wei-
terhin viel Spaß damit.  
Bleiben Sie gesund.  
 
 
Schutzengel gesucht? – Dann Spenden Sie jetzt für das Würzburger Käppele!   
 

Stolz und prachtvoll thront es auf dem Nikolausberg und blickt auf Würzburg hinab. Über 100 Engel beherbergt unser 
Käppele und lockt Tag für Tag zahlreiche Menschen in das 
Innere der großen Kirche. Das Wahrzeichen „Käppele“ ist ein 
begehrtes Ziel für viele – und das soll auch so bleiben!   
 

Die letzte Renovierung ist schon über 40 Jahre her. Stark 
verstaubte und verrußte Wände in den Innenräumen haben 
den Glanz des Bauwerks vertrieben und lassen die Kirche 
dunkel wirken. Durch Putz, der sich immer wieder an ver-
schiedenen Stellen löst, kann es bald zu größeren Schäden 
kommen. Die Sicherheitsbestimmungen und technische Infra-
struktur entsprechen lange nicht mehr den modernen Stan-
dards. Auch die 100 Engel, die das Käppele von innen mit 
ihrem goldenen Glanz erstrahlen lassen, wirken heute trostlos 
und verstecken sich unter einer dicken Rußschicht. Nun soll 
unser Käppele wieder aufgehübscht werden – es soll wieder 
strahlen. Für die Grundsanierung werden Kosten von mehre-
ren Millionen Euro gebraucht. Und als eingestandene Würz-
burger wollen wir dem Käppele dabei helfen!   
 

Als junges, dynamisches und motiviertes Team von 16 Stu-
dierenden der FHWS haben wir im Rahmen unseres Schwer-
punktes Marketing ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
Bistum Würzburg ins Leben gerufen: Wir wollen die Sanie-
rung und den Erhalt des Käppele unterstützen. Unser Ziel ist 
es dabei Spenden für die Renovierung zu sammeln. Denn 
uns ist es wichtig, dass das Käppele weiterhin in Glanz für uns und Würzburg stehen kann.   
 

Um die Summe stemmen zu können, sind wir auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Helfen Sie uns dabei unser 
geliebtes Wahrzeichen der Stadt Würzburg noch viele weitere Jahre strahlen zu lassen und sichern Sie sich Ihre 
Chance auf einen eigenen Schutzengel!   
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Aktuelles zur Geroldshäuser 
Flüchtlingshilfe 

 

Liebe Geroldshäuser Mitbürgerinnen und Mit-
bürger! 
 

Als vor einigen Jahren in der Geroldshäuser 
Flüchtlingsunterkunft die ersten Flüchtlings-
familien ankamen, gab es eine starke Unter-
stützung von vielen Männern und Frauen aus 
Geroldshausen. 
 

Wir konnten mit Hausaufgabenhilfe, Deutsch-
kursen, Einkaufsfahrten und vielen weiteren 
Hilfen den neu Angekommen für lange Zeit 
viel Hilfe anbieten, und so konnten die Fami-
lien für ihr Leben bei uns zunehmend Sicher-
heit gewinnen. 
Inzwischen hat es im Haus einen ziemlichen 
Wechsel gegeben. Die Familien vom Anfang 
sind weggezogen und viele neue Bewohne-
rinnen und Bewohner bei uns im Dorf ange-
kommen, denen wir mit etwas Hilfe die Ein-
gewöhnung ebenfalls erleichtern können. 
 

Konkret wären zwei Angebote hilfreich: 
- Ein Spieltreff für die Kinder, der bereits für 

einen Nachmittag in der Woche angeboten 
wird, könnte gut an einem weiteren Nach-
mittag noch öffnen. 
Dafür suchen wir Jugendliche oder Er-
wachsene, die sich engagieren möchten. 

- Einen Sprachkurs für die Erwachsenen - 
dazu suchen wir engagierte Helferinnen 
oder Helfer, die sich diese Aufgabe im 
Team aufteilen. 

 

Die herzliche Bitte also an Sie alle – wenn Sie 
sich für diese Unterstützung engagieren kön-
nen und wollen, nehmen Sie mit mir Kontakt 
auf: 
Gabi Flörchinger, Tel: 7726 oder gerne auch 
per Mail:  gabi.floerch@web.de 
 
 

Informationsangebot zur Existenzgrün-
dung, Existenzerhaltung und  

Unternehmensnachfolge 
 

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 
9. Juni 2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An-
meldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt 
Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-
5112. 
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de. 

 
 

BLUTSPENDETERMIN 
 
Der nächste Blutspendetermin findet am 
 

Mittwoch, 01.06.2022 
von 17.00 bis 20.00 Uhr 

in der Sporthalle Geroldshausen 
Seeweg 

statt. 
 

Der Blutspendedienst weist darauf hin, dass zu 
jeder Spende unbedingt der Blutspendepass mit-
zubringen ist, zumindest aber ein Lichtbildaus-
weis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 

Bitte unbedingt den Spendenabstand 
von 56 Tagen einhalten!!! 

 
 
 
 

Seniorenkreis  
Geroldshausen – Moos 

 

Wir treffen uns am 
Mittwoch, 1. Juni 2022  

um 14.30 Uhr  
im Evang. Gemeindehaus zum  
gemütlichen Beisammensein  

bei Kaffee und Kuchen und kleinem  
Imbiss zum Ausklang. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
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Pfarramt Kirchheim Tel: 09366-522 – Fax: 09366-98 29 21 –  
E-Mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de 
Öffnungszeiten:  Dienstag und Mittwoch   9.00 - 12.00 Uhr  

    Donnerstag   15.00 - 18.00 Uhr 
Pfarreiengemeinschaft St. Petrus - Der Fels:  www.pg-sanktpetrus.de 
Pfarrer: Pfr. Dr. Jerzy Jelonek 
Tel. Büro Waldbrunn: 09306/1244 – E-Mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferent Bernd Müller 
Tel. Büro Eisingen: 09306/983805 – E-Mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de  

 

 
für St. Thomas Morus, Geroldshausen 

So. 05.06. PFINGSTEN - HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES 
  10:15 Wort-Gottes-Feier 
  11:15 Kindergottesdienst 
So. 12.06. HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT 
  10:15 Messfeier 
Sa. 18.06. 18:00 Kist: Vorabendmesse für die Jugend,  
   mitgestaltet durch die Band „One-of-us“ 
So. 19.06. 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  10:15 Messfeier, Fronleichnamsprozession 
So. 26.06. 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  10:15 Messfeier zum 61-jährigen Bestehen der Kirche,  
   Patrozinium Hl. Thomas Morus 
So. 03.07.  14. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  10:15 Wort-Gottes-Feier 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Es ist wieder möglich die Räumlichkeiten des Pfarrheimes für Familienfeste anzumieten.  
Bei Bedarf bitten wir darum, direkt mit Frau Fuchs in Kontakt zu treten. Sie ist unter der Telefonnum-
mer 09366/980301 erreichbar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

für St. Nikolaus, Moos 

So. 05.06. PFINGSTEN - HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES 

  09:00 Messfeier 
So. 12.06.  HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT 

  09:00 Messfeier 
Sa. 18.06. 18:00 Kist: Vorabendmesse für die Jugend,  
   mitgestaltet durch die Band „One-of-us“ 
So. 19.06. 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  09:00 Messfeier 
Do. 23.06. 19:00 Messfeier zum Hagelfeiertag 

Sa. 25.06. VORABEND ZUM 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  18:00 Vorabendmesse 

Sa. 02.07. VORABEND ZUM 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  10:30  Taufe von Jakob Gärtner  
  18:00 Vorabendmesse 



Gemeinde Geroldshausen       Seite 28 
 
Kindergottesdienst 
Am Pfingstsonntag, den 5. Juni laden wir alle Familien aus Geroldshausen und Moos wieder 
zum Kindergottesdienst ein: 
11:15 Uhr in der Thomas Morus Kirche 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Einladung zum Elternabend zur Firmvorbereitung 
 

Zur Vorbereitung der Firmung, die im Spätherbst stattfinden soll, sind die Eltern der Kinder, der 
aktuellen 6. Klasse (Kommunionjahrgang 2019) am Mittwoch, 22.06.2022 um 20.00 Uhr in die 
Kirche in Kirchheim herzlich eingeladen. 
 

Bitte machen Sie auch eventuell zugezogene Schulkameraden Ihres Kindes auf diesen Termin 
aufmerksam. 
Auch ältere Kinder, die noch nicht gefirmt sind, können sich zum Firmkurs beim 
Gemeindereferenten anmelden.  
 

Bernd Müller, Gemeindereferent, Tel. 09306 98 38 05 bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de  
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Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen 
 
 

Als zwei tolle „Saisonkräfte“ werden im Moment Spargel und Rhabarber genannt. Sie zählen zu den 
ersten Gemüsen, die in Bayern aus den Gärten geerntet werden. Mit beiden ist Ende Juni schon 
wieder Schluss mit der Ernte. Grund genug, sie in vollen Zügen zu genießen. Spargel und 
Kartoffeln gehören zusammen, jedoch die heimischen Frühkartoffeln lassen noch auf sich warten. 
Doch in den Lagern sind noch viele gute Kartoffeln vorrätig.  
Der Rhabarber wird durch Drehen aus seiner Basis gelöst. Zwei Drittel der Stiele sollten bei einem 
Erntegang stehen bleiben. Dadurch erholt sich die Staude schneller, treibt dann nach kurzer Dauer 
wieder nach. 
 

Im Juni ist die Aussaatzeit für Zweijährige wie Bartnelken – Nelken – Fingerhut und Goldlack. 
Dieser ist inzwischen wieder modern geworden und ist in vielen Gärtnereien als Pflanze zu kaufen. 
Dauerblühende Stauden und öfter blühende Rosen werden durch ständiges Durchputzen zur 
Nachblüte angeregt. 
 

Werden die Gartenbeete mit einer dünnen Schicht Rasenschnitt oder Grünabfällen von der 
Gemüseernte gemulcht, leiden sie weniger unter Wasserverlust. Aber auch das stets wache 
Unkraut findet weniger Möglichkeiten zur Ausbreitung.  
 

Es grünt in Ritzen und Fugen – zwischen Trittplatten und Pflanzen, die nicht so stark wachsen. Als 
gewöhnungsbedürftig würde ich es bezeichnen, aber die Insekten freuen sich darüber und finden 
reichlich Nahrung. Inzwischen gibt es schon spezielle Polsterpflanzen, die auch mal einen Tritt 
vertragen. 
 

Hoffen wir, dass die Schafskälte, die in der ersten Monatshälfte des Juni oft noch zu starken 
Temperatureinbrüchen führt, uns verschont. Doch müssen wir gewappnet sein und die Kulturen 
nötigenfalls mit Folien, Vliesen oder Zeitungen schützen. 
 

Ihr Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen 
 
 

 
 

Einladung zum Johannisfeuer 
 

am Freitag, den 24.06.2022 um 18.00 Uhr 
am Jugendzentrum Moos 

 

Nach zweijähriger Pause freuen wir uns Sie alle zu ein paar gemütlichen Stunden im 
Kreise der Feuerwehr Moos beim Entzünden des Johannisfeuers einladen zu dürfen. 

Für das leibliche Wohl ist mit Speis und Trank bestens gesorgt. 
 

Holzspenden können gerne ab Montag, dem 20.06.2022 am Bolzplatz 
im gekennzeichneten Bereich abgelegt werden. 
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Ferienfreizeit in den Pfingstferien 
– Kanufahren mit dem Jugend-
werk der AWO 
 
In den Pfingstferien noch nichts vor? 
Aktiv werden und so richtig auspo-
wern oder mit der Strömung treiben lassen! Das bietet 
das Jugendwerk der AWO im Rahmen der Ferienfrei-
zeit „Kanu-Tour Altmühltal“ vom 16.06.-19.06.2022 für 
Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. 
 
Die Pfingstfreizeit steht ganz im Zeichen des Kanufah-
rens. Direkt vom Zeltplatz aus geht es zu Kanu-Touren 
auf die Altmühl. Nichts wie auf, Paddel in die Hand und 
los geht`s! 
 
Ausführliche Informationen und Anmeldung über:  
Bezirksjugendwerk der AWO Unterfranken e.V., Kant-
str. 42a, 97074 Würzburg,  
Tel.: 0931/29938-264, Email: info@awo-jw.de, Inter-
net: www.awo-jw.de  
 
 

 
 

 
 

Junge 4-köpfige Familie aus Geroldshau-
sen sucht dringend Wohnung oder kleines 
Haus zu mieten in der näheren Umgebung 
Kirch-
heim/Moos/Gaubüttelbrunn/Geroldshausen. 
 

Wir freuen uns über Ihre Angebote. 
Tel.: 0151/15269529 
 

 
 

 
 
 
“bio-offensive“: Gemeinsame Busfahrt zu den  
Öko-Feldtagen am 29. Juni 2022 
Anmeldungen bis 12. Juni 2022 erbeten 
 

Gemeinsam laden die unterfränkischen Öko-Modellregionen 
Rhön-Grabfeld, Oberes Werntal und Landkreis Würzburg 
zur Teilnahme an einer eintägigen Busfahrt zu den Öko-
Feldtagen am Mittwoch, 29. Juni 2022 ein. 
 

Für Personen mit Wohn-/Betriebssitz innerhalb der drei 
Öko-Modellregionen ist die Fahrt kostenfrei! Der Eintritt ist 
nicht enthalten! Anmeldungen ab sofort bis zum 12. Juni 
2022 über die Homepage der Öko-Modellregion Landkreis 
Würzburg 
(https://www.oekomodellregionen.bayern/waldsassengau ).  
 

Dort finden Sie weitere Hinweise zum Programm sowie 
Teilnahmebedingungen für Personen außerhalb der Öko-
Modellregionen Landkreis Würzburg, Oberes Werntal und 
Rhön-Grabfeld 
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APOTHEKENDIENSTPLAN 
vom 2. Juni 2022 bis 4. Juli 2022 

 

Gruppe 1: 
Apotheke am Rosengarten 
Am Rosengarten 22, 97270 Kist 
 09306/3125 
Schwalben-Apotheke Knaus-Center 
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt 
 09331/983377 
02.06., 13.06., 24.06. 
 
Gruppe 2: 
Brunnen-Apotheke 
August-Bebel-Str. 55-59, 97297 Waldbüttel-
brunn 
 0931/3043020 
Rats-Apotheke 
Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt 
 09331/2340 
03.06., 14.06., 25.06. 
 
Gruppe 3: 
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße 
Hauptstr. 34, 97204 Höchberg  
 0931/48444 
Stadt-Apotheke 
Hauptstr. 40, 97199 Ochsenfurt 
 09331/2330 
04.06., 15.06., 26.06. 
 
Gruppe 4: 
Dr.-Beyer’s Schloss-Apotheke 
Hauptstr. 28, 97286 Sommerhausen 
 09333/243 
Tauber-Apotheke 
Rothenburger Str. 1, 97285 Röttingen 
 09338/981824 
05.06., 16.06., 27.06. 
 
Gruppe 5: 
Klingentor-Apotheke 
Tückelhäuser Str. 9, 97199 Ochsenfurt 
 09331/80665 
Riemenschneider-Apotheke 
Hauptstr. 19, 97249 Eisingen 
 09306/1224 
06.06., 17.06., 28.06. 
 
Gruppe 6: 
Apotheke Kleinrinderfeld 
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld 
 09366/9801103 

 
Schloss-Apotheke 
Schlossplatz 5, 97340 Marktbreit 
 09332/3046 
07.06., 18.06., 29.06. 
 
Gruppe 7: 
Engel-Apotheke 
Hauptstr. 23, 97199 Ochsenfurt 
 09331/87700 
St.-Martin-Apotheke 
Würzburger Str. 3, 97264 Helmstadt 
 09369/980280 
08.06., 19.06., 30.06. 
 
Gruppe 8: 
St.-Michaels-Apotheke 
Würzburger Str. 2, 97268 Kirchheim 
 09366/6933 
St.-Sebastian-Apotheke 
Hauptstr. 24, 97246 Eibelstadt 
 09303/8448 
09.06., 20.06., 01.07. 
 
Gruppe 9: 
Adler-Apotheke 
Marktstr. 6, 97340 Marktbreit 
 09332/3423 
Marien-Apotheke 
Würzburger Str. 5-7, 97234 Reichenberg 
 0931/661030 
10.06., 21.06., 02.07. 
 
Gruppe 10: 
Engel-Apotheke im Mainärztehaus 
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt 
 09331/9833378 
Rathaus-Apotheke 
Würzburger Str. 6, 97292 Uettingen 
 09369/2755 
11.06., 22.06., 03.07. 
 
Gruppe 11: 
Florian-Geyer-Apotheke 
Marktplatz 11, 97232 Giebelstadt 
 09334/99917 
12.06., 23.06., 04.07.  
 
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 
08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag 
um dieselbe Zeit. 
 
Änderungen vorbehalten! 
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Notrufnummern: 
Polizei:     110 
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:        116117 

 
NOTFALLDIENSTE 

 

Bereitschaftspraxis Würzburg 
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:                        16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:        8 – 21 Uhr 
 

Bereitschaftspraxis Kitzingen 
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:                        16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:        9 – 21 Uhr 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
 
Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis 
auf weiteres geschlossen. 
 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich 
ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich auf-
zusuchen und außerhalb der Öffnungszeiten der 
Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde 
Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wochenenden 
und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztli-
che Bereitschaftsdienst unter  

Ruf-Nr. 116117 
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in 
der Region Bereitschaftsdienst hat. 
 
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der 
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen. 
----------------------------------------------------------- 
Zahnärztlicher Notdienst: 
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet 
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik 
„Presse“ abrufbar. 
Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-
ständige Bezirksstelle der KZVB, Tel.: 
0931/32114-11. 
 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33 * 

von jedem Handy ohne Vorwahl 
Handy:  22 8 33 * 
Festnetz: 0800 00 22 8 33 ** 
SMS:  „apo“ an 22 8 33 * 
*max. 69 ct/Min/SMS **kostenlos 
 
 

30. Juni 2022 
15.00 – 17.00 Uhr 
Rathaus Giebelstadt 
Marktplatz 3, 97232 Gie-
belstadt 
 

Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige. 
 

Kontakt: 0151/58050452 
 
 
(Virtuelle) Veranstaltungen der Agentur für 

Arbeit Würzburg  
Juni 2022 

 

Erwachsene 
 

Richtig bewerben – aber wie?  
Zielgruppe: Arbeitsuchende, Stellenwechsler und an-
dere Interessenten  
Termin: 01. Juni 2022 - 14.00 bis 15.00 Uhr  
 

Gesundheit und Soziales – Berufe mit Zukunft 
Zielgruppe: Personen mit Interesse an Berufen im 
Gesundheits- und Sozialwesen  
Termin: 02. Juni 2022 – 15.00 bis 16.30 Uhr  
 
Näheres zu den Veranstaltungen und die Einwahllinks finden 
Sie unter: 
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wuerzburg/veranstaltungsreihe-
angeklicktdurchgeblickt 

 
Jugendliche und Schüler 
 

Duales Studium    
Termin: 01. Juni 2022 – 17.00 bis 18.00 Uhr   
 

Wie finde ich (m)einen Studienplatz in Medi-
zin/Zahnmedizin 
Termin: 21. Juni 2022 – 16.00 bis 17.00 Uhr   
 

Starte mit uns Deine Karriere! Ausbildung bei der 
Bundesagentur für Arbeit 
2 Termine: 23. oder 24. Juni 2022 – 16 Uhr  
 

Schnuppertag (vor Ort – nicht virtuell) über die 
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Arbeits-
marktdienstleistungen in der Agentur für Arbeit   
Termin: 13.Juni 2022 
 
Um eine Anmeldung unter 0931 7949-202 oder wuerz-
burg.biz@arbeitsagentur.de wird gebeten. Die Einwahldaten für 
das Skype-Konferenzsystem erhalten Sie anschließend per Mail.  
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